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Erfolg von staatlichem Aufsichtshandeln messbar?

Die Diskussionen �ber den B�rokratieabbau sind abgeebbt, die Forderungen nach Reduktion 
staatlicher Kontrollen fast verstummt. Vielleicht haben wir diesen Stimmungswandel - vor 
allem in der Bev�lkerung - den Lebensmittelskandalen der letzten Jahre zu verdanken und 
der damit einhergehenden Erkenntnis, dass Markt und Wettbewerb allein nicht ausreichen, 
um die Interessen der Allgemeinheit angemessen zu sch�tzen. Gleichzeitig sind aber die 
Anspr�che an qualitativ guten Leistungen der staatlichen Einrichtungen gestiegen, alle 
gesellschaftlichen Gruppen stellen die Frage nach der Wirkung staatlicher Interventionen, 
�u�ern Zweifel an der Wirksamkeit beh�rdlicher Ma�nahmen und verlangen den Nachweis 
einer effektiven und effizienten Arbeitsweise. Evaluation soll fester Bestandteil im Werkzeug-
inventar �ffentlicher Verwaltung werden.

K�nnen wir diese Erwartungen erf�llen? Ist bei der Vielzahl von Einflussfaktoren, die die Ver-
�nderungen in unserer Gesellschaft bestimmen, eine „Messung“ m�glich, die die beobachte-
ten Erfolge auf das Verwaltungshandeln zur�ckf�hren l�sst? Gibt es f�r solche Bewertungen 
- auch als Evaluation bekannt - geeignete Verfahren? Die Antworten auf diese Fragen sind 
erwartungsgem�� nicht einfach. Im Folgenden werden mit engem Bezug auf die Arbeitswelt 
Grund�berlegungen angestellt und beispielhaft gezeigt, wie die �berwachungsbeh�rden 
ihren Arbeitserfolg �berpr�fen k�nnen.

Begriffsklärung

Zur Entwicklung eines gemeinsamen Verst�ndnisses sollen an dieser Stelle einige zentrale 
Begriffe erl�utert werden.

Als Wirkung werden im Folgenden Ver�nderungen bezeichnet, die urs�chlich von Interven-
tionen hervorgerufen werden. Eine Wirkung kann beabsichtigt oder unbeabsichtigt, direkt 
oder indirekt, vor�bergehend oder nachhaltig, erwartet oder unerwartet, positiv oder nega-
tiv sein. Die Ergebnisse von Ma�nahmen oder die Leistungen von Projekten/Programmen 
sind nicht zwangsl�ufig Wirkungen, sondern erst das, was diese Ergebnisse bzw. Leistungen 
in den Lebens- oder Arbeitsbedingungen der Menschen ver�ndern.

In einem sozialen System, wie dies die Arbeitswelt ist, k�nnen mehrere Faktoren gleichzeitig 
wirksam sein und gemeinsam die Ver�nderung hervorrufen. Deshalb ist man in der Pla-
nungsphase auf Plausibilit�ts�berlegungen angewiesen, die einen Zusammenhang zwischen 
Ver�nderungen und daf�r verantwortlichen Aktionen bzw. Akteuren herstellen (Ursache-
Wirkungskette). Weil die Planung mit Annahmen arbeitet, m�ssen immer wieder die tat-
s�chlichen Ver�nderungen beobachtet und ggf. eine Anpassung der Planung erfolgen.

Wirkung darf nicht mit den Begriffen Effektivität (oder Wirksamkeit) und Effizienz
gleichgesetzt werden. Bei der Effektivit�t ist Ausgangsfrage: „Sind die gesetzten Ziele 
erreicht worden?“ Im Fokus steht also der Grad der Zielerreichung, d. h. die nachweisbare 
Beeinflussung eines Ereignisverlaufs oder eines Zustands durch die Ma�nahme bzw. das 
Projekt/Programm. Erst durch Betrachtung der Situation vor und nach der Beendigung der 
Ma�nahme kann die Wirksamkeit beurteilt werden (Soll-Ist-Vergleich). 
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Wirksamkeitsmessungen setzen somit die Festlegung von konkreten bzw. quantitativen 
Zielen und ein planvolles Vorgehen voraus. Die Effizienz misst, wie wirtschaftlich die 
eingesetzten Ressourcen in Produkte bzw. Leistungen der Ma�nahme umgewandelt worden 
sind. Effektive Ma�nahmen m�ssen nicht zwangsl�ufig auch effizient sein.

Zu quantitativen oder qualitativen Aussagen �ber die Wirkung bzw. Wirksamkeit von Inter-
ventionen gelangt man erst �ber die begleitende oder r�ckblickende Bewertung konkreter 
Vorhaben. Daf�r geeignete Verfahren der Evaluation bzw. das Monitoring setzten sich mit 
den Fragen „Tun wir das Richtige? Tun wir es richtig?“ auseinander und erm�glichen eine 
umfassende und systematische Auswertung laufender oder abgeschlossener Vorhaben 
(Ma�nahmen, Projekte bzw. Programme im Rahmen eines Aktionszyklus, siehe Bild 1). 
Monitoring (Beobachtung, Auswertung Schlussfolgerungen) besorgt im Rahmen des Geplan-
ten die zur Steuerung notwendigen Informationen.

Aktionszyklus

Staatliche Überwachung als Gegenstand der Evaluation

Das Handeln der staatlichen Arbeitsschutzbeh�rden kann wie folgt zusammengefasst wer-
den: Die Beh�rden �berpr�fen die betriebliche Situation und wirken auf die Betriebe ein, so 
dass nachhaltig regelkonforme Arbeitsbedingungen bestehen. Gleichzeitig muss ber�cksich-
tigt werden, dass betriebliches Handeln von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird und 
sich Effekte schwer auf einzelne Ma�nahmen zur�ckf�hren lassen. Dies gilt insbesondere, 
wenn die �berwachungsbeh�rde reaktiv handelt, d. h. aufgrund einzelner Vorkommnisse 
den Betrieb aufsucht und den Ansto� zu punktuellen Ver�nderungen gibt.

Dem gegen�ber steht vorausschauendes und systematisches Planen der �berwachungsar-
beit: die Beh�rde kann, z. B. im Rahmen eines Programms oder einer Kampagne, gezielt auf 
die Betriebe mit der Absicht einwirken, Ver�nderungen herbeizuf�hren. 
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Die Überwachungsvorhaben können sich in diesem Fall auf die plausible Annahme stützen, 
dass Betriebe den vor Ort getroffenen Feststellungen, den mündlich oder schriftlich gegebe-
nen Empfehlungen oder Forderungen staatlicher Aufsichtsbehörden folgen und entsprechen-
de Maßnahmen im Sinne der Behörden einleiten. Im Bild 2 ist beispielhaft dargestellt, wie 
dann eine Wirkungskette aussehen kann.

Beispiel einer Wirkungskette

Die Aufsichtsbehörde überprüft vor Ort, ob die Arbeitsbedingungen regelkonform sind


Die Aufsichtsbehörde berät den Betrieb, damit er die Arbeitsbedingungen verbessern kann


Besuchte/beratene Betriebe erkennen, dass sie Wissenslücken über ihre Arbeitsschutzpflichten 
haben und dass sie handeln müssen


Besuchte/beratene Betriebe beginnen mit Maßnahmen zur Verbesserung der 

Arbeitbedingungen und bzw. führen diese in angemessener Zeit durch


Besuchte/beratene Betriebe führen ein Arbeitsschutzmanagement ein und sichern dadurch 
nachhaltig gute und sichere Arbeitsbedingungen


Besuchte/beratene Betriebe sind erfolgreich auf dem Markt


Nicht besuchte/beratene Betriebe, die im selben Fachverband organisiert sind, ahmen 

besuchte/beratene Betriebe nach


Beschäftigte der Branche X sind zufriedener, weil sich ihre Arbeitsbedingungen verbessert 
haben

Zu beachten ist dabei, dass die ersten 4 Ebenen noch zum Bereich der Maßnahmen gehören, 
die vom Vorhaben (Programm oder Kampagne) beeinflussbar sind. Durch eine umfassende 
Planung können die Ziele konkretisiert und die angestrebten Ergebnisse bzw. Produkte oder 
Leistungen beschrieben werden. Auch kann ohne großen Aufwand für die ersten 4 Ebenen 
der Prozess der Evaluierung in die Planung einbezogen werden, damit die Wirksamkeit des 
Vorhabens überprüft wird (Soll-Ist-Vergleich). Dabei sollten

o die Vorbereitung und Durchführung der Besuche durch die Aufsichtsbehörde 
betrachtet werden,

o den Betrieben für die Durchführung der Maßnahme eine angemessene Zeit 
zugestanden werden,

o die Aufsichtsbehörde zu einem späteren Zeitpunkt geeignete Informationen erheben, 
die die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb bestätigen. 

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten, wie sich Behörden die im dritten Spiegelstrich 
genannten Informationen beschaffen können, z. B. schriftliche Befragung oder eigene 
Beobachtung vor Ort. Das gewählte Vorgehen bestimmt Aufwand und Sicherheit der Aus-
sage über die gemessene Wirksamkeit. Fragt die Überwachungsbehörde zum zweiten Mess-
zeitpunkt den Umsetzungsstand der Maßnahmen, z. B. telefonisch ab, so ist zwar der Auf-
wand verhältnismäßig gering, die Richtigkeit der Aussagen aber nur begrenzt überprüfbar.

Der Nachweis, dass Wirkungen der Ebenen 5 bis 8 stattfinden bzw. stattgefunden haben und 
ursächlich mit den Interventionen der Aufsichtsbehörde zusammenhängen, ist weder trivial 
noch einfach. Der Evaluierungsprozess muss die für diese Ebenen relevanten Einflussfakto-
ren berücksichtigen, geeignete Wege der Informationsbeschaffung erschließen und andere 
Akteure mit einbeziehen. Der damit verbundene hohe Aufwand ist eine mögliche Erklärung 
dafür, warum solche Evaluationen selten in Angriff genommen werden.
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Pr�ventionskampagne Haut in Nordrhein-Westfalen – Aufsichtsbeh�rden 
evaluieren ihre Wirksamkeit

Die Erfassung der Wirkung wird sicherlich aus Ressourcengr�nden ein seltenes Vorhaben 
bleiben. Wie das folgende Beispiel zeigt, kann jedoch die Evaluierung der Wirksamkeit 
regelm��ig erfolgen und dadurch den Aufsichtsbeh�rden das kontinuierliche Lernen und die 
Verbesserung der eigenen Arbeitsweise erm�glicht werden.

Die Beteiligung der Bundesl�nder an der Pr�ventionskampagne Haut r�ckte das Thema 
Feuchtarbeit in den Mittelpunkt. Die Arbeitsschutzverwaltung in Nordrhein-Westfalen hat 
ausschlie�lich Arbeitspl�tze in der station�ren Pflege in 41 Krankenh�usern sowie in 132 
Alten- und Pflegeheimen mit dem Ziel aufgesucht,

o die Gef�hrdungsbeurteilungen f�r Haut belastende T�tigkeiten zu verbessern,

o eine ad�quate arbeitsplatzbezogene Umsetzung der Gef�hrdungsbeurteilung zu 
erreichen.

Im Zeitplan des Landesprogramms wurden zwei Messzeitpunkte vorgesehen, die im Abstand 
von ca. einem Jahr auseinander lagen (Pr�- und Postmessung). An beiden Terminen folgten 
Datenerhebung, -analyse und -bewertung durch die Aufsichtsbeh�rde nach einem verabre-
deten Standardverfahren. Insgesamt wurden mit dem Programm die Arbeitspl�tze von ca. 
17.000 Besch�ftigten erfasst.

Im Vorfeld des Besuchs wurden die Gef�hrdungsbeurteilungen angefordert, �berpr�ft und 
bewertet. Bei den ersten Terminen vor Ort fand zun�chst ein gemeinsames Gespr�ch zur 
Beurteilung der Situation an den Arbeitspl�tzen mit Feuchtarbeit statt und anschlie�end 
stichprobenartig Arbeitspl�tze besichtigt und �berpr�ft. Der anschlie�ende Ist-Soll-Vergleich 
war Basis f�r Beratungsgespr�che �ber notwendige Verbesserungen. Die Ergebnisse des 
ersten Termins wurden in Form von Zielvereinbarungen festgehalten.

Aus der Vielzahl der einzelnen Ergebnisse lassen sich die folgenden zentralen Aussagen tref-
fen:

Erster Besuchstermin:

o In zwei Drittel aller Einrichtungen mussten die Gef�hrdungsermittlungen bzw. -
beurteilungen erg�nzt bzw. korrigiert werden.

o In jeder dritten Einrichtung war eine umfassende Beratung erforderlich und wurde 
von den Aufsichtbeh�rden auch durchgef�hrt.

Zweiter Besuchstermin:

o Acht von zehn Einrichtungen hatten die notwendigen Ma�nahmen umgesetzt.

o In �ber 90 % der beratenen Einrichtungen war die Beratung erfolgreich.

o Fast alle Einrichtungen (98 %) waren mit dem Vorgehen der Aufsichtsbeh�rden 
zufrieden.

Dar�ber hinaus sollten am Ende des zweiten Termins die Aufsichtsbeamtinnen/-beamten 
r�ckblickend ein Gesamturteil dar�ber geben, ob verglichen mit der ersten Besichtigung 
Ver�nderungen erkennbar waren. Drei Fragen standen im Mittelpunkt:

o Hat sich die Gesamtsituation wesentlich verbessert?

o Ist die Gesamtsituation unver�ndert geblieben?

o Hat sich die Gesamtsituation verschlechtert?

Das Gesamturteil „wesentliche Verbesserung“ wurde in 87 % der Einrichtungen gef�llt. In 
den restlichen F�llen lautete das Gesamturteil: „unver�ndert geblieben“. 
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Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch die Arbeit der Aufsichtbehörden der 
Arbeitsschutz und in der Folge die Arbeitsbedingungen in Betrieben im Sinne einer Verbes-
serung positiv beeinflusst werden können. Messbare Erfolge lassen sich erzielen, wenn die 
Aktivitäten der Aufsichtbehörde zielgerichtet, z. B. im Rahmen von Programmen oder Kam-
pagnen, stattfinden. Sie bitten die Möglichkeit, zum einen bei geeigneter Wahl des Über-
wachungsplans mit verhältnismäßig niedrigem Aufwand die Arbeitserfolge staatlichen 
Aufsichtshandelns zu quantifizieren und zum anderen die eigene Arbeitsweise kontinuierlich 
zu verbessern.

Dr. E. Lehmann, Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW, Düsseldorf


